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ev) Der Militär - Commission Be¬
kanntmachung vom 18. Februar
xudl . 25 . e j. 1819.

Bestimmung Da wegen der bevorstehenden Aushebung

^rts ^fü̂ d?e ü̂csjährigen Erganzungs-Mannschaften
außerhalb ihres für das Herzogliche Infanterie - Regiment von
Geburts-OrtsE ^ ctt Aemtcrn Vorfragen darüber einaegan-
Wehrpflicht!- gcu irud,  an welchem Orte die zur Zelt der
gen. Lvosung außerhalb ihres Geburtsorts im hie¬

sigen Lande sich aufhaltcndcn Wehrpflichtigen
zur Loosung gezogen werden müssen,  so wirl?,
damit hierin überall ein gleichmäßiges Ver¬
fahren beobachtet werde, hiedurch öffentlich
bekannt gemacht: daß jeder Wehrpflichtige in
demjenigen Amte zur Loosung zu ziehen sey,
in welchen: entweder er , der Wehrpflichtige
selbst, oder dessen Eltern zur Zeit der Loosung
ihr Domicil haben, oder in welchem Amte,
wenn der Wehrpflichtige selbst noch kein ei¬
gentliches Domicil und keine Eltern mehr am
Leben hat , dessen Eltern vor ihrem Abstcrbcn
zuletzt ihr Domicil gehabt haben.

Der Aufenthalt an einem Orte als Dienst¬
knecht, Lehrbursch, Gesell, Handlungsdiencr,
Matrose u. s. w. ist nicht als Niederlassung
(Einrichtung des Domieils) zu betrachten.

Es ist daher nicht hinreichend, daß die
Loosungslistcn bloß nach den Kirchenbüchern
verfertigt werden, sondern es müssen die Li-
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